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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/57/560)] 

  57/15. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des 
Schutzes und der Sicherheit der diplomatischen und konsula-
rischen Vertretungen und Vertreter 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs1, 

 im Bewusstsein der Notwendigkeit, freundschaftliche Beziehungen und die Zusam-
menarbeit zwischen den Staaten zu entwickeln beziehungsweise zu festigen, 

 überzeugt, dass die Achtung der Grundsätze und Regeln des Völkerrechts für die di-
plomatischen und konsularischen Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale 
Gestaltung der Beziehungen zwischen den Staaten und für die Verwirklichung der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen ist, 

 bestürzt über die in jüngster Zeit verübten Gewalthandlungen gegen diplomatische 
und konsularische Vertreter sowie gegen Vertreter und Bedienstete internationaler zwischen-
staatlicher Organisationen, die unschuldige Menschenleben gefährdet oder gefordert und die 
normale Tätigkeit dieser Vertreter und Bediensteten schwer behindert haben, 

 mit dem Ausdruck ihres Mitgefühls für die Opfer dieser rechtswidrigen Handlungen, 

 besorgt über die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsula-
rischen Vertretungen und Vertreter, 

 unter Hinweis darauf, dass alle Personen, die solche Vorrechte und Immunitäten ge-
nießen, unbeschadet ihrer Vorrechte und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und 
sonstigen Vorschriften des Empfangsstaats zu achten, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass diplomatische und konsularische Räumlichkeiten 
nicht in einer Weise benutzt werden dürfen, die mit den Aufgaben der diplomatischen oder 
konsularischen Vertretungen unvereinbar ist, 

_______________ 
1 A/57/99 und Corr.1 und Add.1 und 2 und A/INF/56/6 und Add.1. 
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 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Staaten die Pflicht haben, alle geeigneten 
und nach dem Völkerrecht erforderlichen Maßnahmen, so auch Maßnahmen präventiver 
Art, zu ergreifen und die Täter vor Gericht zu bringen, 

 mit Genugtuung über die diesbezüglichen Maßnahmen, welche die Staaten gemäß ih-
ren internationalen Verpflichtungen bereits ergriffen haben, 

 in der Überzeugung, dass die Rolle der Vereinten Nationen, zu der auch die mit Reso-
lution 35/168 der Generalversammlung vom 15. Dezember 1980 eingeführten und in späte-
ren Versammlungsresolutionen weiter ausgeführten Berichtsverfahren gehören, wichtig ist 
für die Förderung der Bemühungen um die Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit 
der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

 1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs1; 

 2. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen gegen diplomatische und konsula-
rische Vertretungen und Vertreter sowie gegen Vertretungen und Vertreter internationaler 
zwischenstaatlicher Organisationen und gegen Bedienstete dieser Organisationen und be-
tont, dass es für solche Handlungen niemals eine Rechtfertigung geben kann; 

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Grundsätze und Regeln des Völker-
rechts für die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zu beachten, anzuwenden 
und durchzusetzen und in Übereinstimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen ins-
besondere den Schutz und die Sicherheit der in Ziffer 2 erwähnten Vertretungen, Vertreter 
und Bediensteten zu gewährleisten, die sich kraft Amtes in ihrer Hoheitsgewalt unterstehen-
den Gebieten aufhalten, und insbesondere auch praktische Maßnahmen zu treffen, um in 
ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tätigkeiten von Personen, Gruppen und Organisationen 
zu verbieten, welche die Begehung von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertre-
tungen, Vertreter und Bediensteten fördern, anstiften, organisieren oder durchführen; 

 4. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, auf nationaler und internationa-
ler Ebene alles Erforderliche zu tun, um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten 
Vertretungen, Vertreter und Bediensteten zu verhindern und gegebenenfalls unter Mitwir-
kung der Vereinten Nationen sicherzustellen, dass diese Handlungen vollständig untersucht 
werden, damit die Täter vor Gericht gebracht werden; 

 5. empfiehlt den Staaten, unter anderem im Rahmen von Kontakten zwischen den 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammenzu-
arbeiten, was praktische Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit di-
plomatischer und konsularischer Vertretungen und Vertreter sowie den Austausch von Infor-
mationen über die Umstände betrifft, unter denen sich alle schwerwiegenden diesbezügli-
chen Verstöße ereignet haben; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Völkerrecht auf na-
tionaler und internationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden Miss-
brauch diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitäten zu verhindern, insbe-
sondere schweren Missbrauch, namentlich in Verbindung mit Gewalthandlungen; 

 7. empfiehlt den Staaten, eng mit dem Staat zusammenzuarbeiten, in dessen Ho-
heitsgebiet es möglicherweise zum Missbrauch diplomatischer oder konsularischer Vor-
rechte und Immunitäten gekommen ist, so auch indem sie Informationen austauschen und 
seinen Justizbehörden Unterstützung gewähren, damit die Täter vor Gericht gebracht wer-
den; 
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 8. fordert die Staaten auf, zu erwägen, soweit nicht bereits geschehen, Vertragspar-
teien der Rechtsakte zu werden, die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomati-
schen und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen; 

 9. fordert die Staaten auf, im Falle einer Streitigkeit im Zusammenhang mit einem 
Verstoß gegen ihre internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Vertretungen 
beziehungsweise die Sicherheit der in Ziffer 2 genannten Vertreter und Bediensteten von 
den für eine friedliche Streitbeilegung zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch zu ma-
chen, so auch von den Guten Diensten des Generalsekretärs, und ersucht den Generalsekre-
tär, soweit ihm dies angebracht erscheint, den unmittelbar betroffenen Staaten seine Guten 
Dienste anzubieten;  

 10. ersucht 

 a) alle Staaten, dem Generalsekretär so rasch wie möglich über schwere Verstöße 
gegen den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplomatischem Status bei internatio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen Bericht zu erstatten; 

 b) den Staat, in dem der Verstoß erfolgte, und, soweit möglich, den Staat, in dem 
sich der Tatverdächtige aufhält, dem Generalsekretär so rasch wie möglich über die Maß-
nahmen Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um den Täter vor Gericht zu stellen, und 
im Einklang mit seinen Rechtsvorschriften nach Abschluss des Verfahrens gegen den Täter 
über dessen Ausgang Mitteilung zu machen sowie über die Maßnahmen Bericht zu er-
statten, die ergriffen wurden, um zu verhindern, dass sich derartige Verstöße wiederholen; 

 c) die Bericht erstattenden Staaten, zu erwägen, von den Leitlinien des General-
sekretärs2 Gebrauch zu machen beziehungsweise sie zu berücksichtigen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, 

 a) allen Staaten unverzüglich ein Rundschreiben zukommen zu lassen, das sie an 
das Ersuchen in Ziffer 10 erinnert; 

 b) die ihm gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte nach Erhalt unverzüglich an alle 
Staaten weiterzuleiten, sofern der Bericht erstattende Staat nichts anderes beantragt; 

 c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen Staaten auf die in Ziffer 10 vorge-
sehenen Berichtsverfahren hinzuweisen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß 
gemeldet wurde; 

 d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekommen sind, zu ermahnen, wenn 
die Berichte gemäß Ziffer 10 a) oder die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist vorgelegt wurden; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten in dem in Ziffer 11 a) ge-
nannten Rundschreiben zu bitten, ihm ihre Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, 
die zu ergreifen sind oder bereits ergriffen wurden, um den Schutz und die Sicherheit der di-
plomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter sowie der Vertretungen und 
Vertreter mit diplomatischem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Organisationen 
zu verstärken; 

_______________ 
2 A/42/485, Anlage. 
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 13. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der Folgendes enthält:  

 a) Informationen über den Stand der Ratifikationen der in Ziffer 8 genannten 
Rechtsakte beziehungsweise der Beitritte zu diesen; 

 b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10 und 12 eingegangenen Be-
richte beziehungsweise zum Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

 14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen, die er zu den in Ziffer 13 ge-
nannten Angelegenheiten zu äußern wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung 
aufzunehmen; 

 15. beschließt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des 
Schutzes und der Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

52. Plenarsitzung 
19. November 2002 

  

  


